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     Städte- und Gemeindebund NRW•Postfach 10 39 52•40030 Düsseldorf 

 
 
Je besonders an:  
 
1. die Mitglieder des Ausschusses  

für Umwelt und Verbraucherschutz des StGB NRW (s. 
Anlage) 

 

2. die stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses (s. 
Anlage) 

 

3. die Mitglieder des Präsidiums  
- nachrichtlich - 

 

Postfach 10 39 52•40030 Düsseldorf 
Kaiserswerther Straße 199-201 
40474 Düsseldorf  
Telefon 0211•4587-1 
Telefax 0211•4587-211 
e-mail: info@kommunen-in-nrw.de 
Internet: www.kommunen-in-nrw.de 
 
Aktenzeichen: II ke-ko 
Ansprechpartner/in:  
Beigeordneter Stephan Keller 
Durchwahl 0211-4587-239 
Hauptreferent Dr. Peter Queitsch 
Durchwahl 0211•4587-237 

 

21. April 2010 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz des StGB NRW am 08. Juni 
2010 in Düsseldorf 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW hat in seiner Sitzung am   23.März 
2010 in Essen die Fachausschüsse des StGB NRW neu gewählt. Sie sind dabei zum Mitglied 
bzw. stellvertretenden Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 
(wieder) gewählt worden. Zu dieser Wahl dürfen wir Ihnen ganz herzlich gratulieren.  
 
Zur konstituierenden (114.) Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 
des StGB NRW laden wir Sie ein auf 
 

Dienstag, den 08. Juni 2010, 
 

- 10.00 Uhr - 
 

in Düsseldorf, Verbandsgebäude Kaiserswerther Straße 199-201, 
großer Sitzungssaal. 

 
Die Vorberichte für die einzelnen Tagesordnungspunkte werden Ihnen rechtzeitig vor der 
Sitzung gesondert zugehen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass auch die stellvertretenden Ausschussmitglieder jederzeitiges 
Teilnahmerecht an den Sitzungen haben, ihnen allerdings ein Stimmrecht nur im 
Verhinderungsfall des ordentlichen Mitglieds zusteht. Über den Vertretungsfall werden die 
stellvertretenden Mitglieder durch das verhinderte ordentliche Mitglied informiert. 
 
Die ständigen Gäste einschließlich des jeweiligen Vertreters haben selbstverständlich ein 
jederzeitiges Teilnahmerecht. Ein Stimmrecht steht ihnen aber nicht zu. 
 

 

 

_ 
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Wir bitten die Mitglieder, die stellvertretenden Mitglieder sowie die ständigen Gäste des 
Ausschusses, uns Ihre Teilnahme auf dem beiliegenden Anmeldeformular mitzuteilen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
(Stephan Keller) 
 
 
Anlagen 
 

 


